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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Berufsbildung

Im Herbst 2016 forderte Pierre-André Page (svp, FR) mit einer Motion die Anerkennung
und Berufsbildung für Personen, die sich um Betagte und Menschen mit einer
Behinderung kümmern. In der Schweiz würden viele pflegebedürftige Menschen von
Personen aus der Schweiz oder aus dem Ausland begleitet und gepflegt, welche über
keine Ausbildung im Bereich der Pflege verfügten und aus Zeitgründen auch keine
Möglichkeit hätten, eine solche Ausbildung zu absolvieren. Weil diese Personen aber für
viele Betagte und Menschen mit einer Behinderung einen unverzichtbaren Dienst
leisteten, sah es der Motionär als fundamental an, dass sie eine berufsbegleitende
Ausbildung absolvieren könnten.
Der Bundesrat gab in seiner Stellungnahme an, dass er die Leistung dieser Personen
honoriere, auch deshalb, weil damit die professionelle Pflege im Gesundheitswesen
entlastet werde. Trotzdem war er der Ansicht, dass diesen Personen bereits genug
Möglichkeiten zur Verfügung stünden, um eine berufliche Ausbildung absolvieren zu
können. So lasse es das Berufsbildungsgesetz zu, dass informell erworbene
Kompetenzen an eine Berufsbildung angerechnet werden könnten, was zu einer
verkürzten beruflichen Grundbildung führen würde. Zudem biete das (SRK) die
Ausbildung «Pflegehelferin/Pflegehelfer SRK» an, die interessierte Personen auf
Aufgaben in der Pflege und Betreuung vorbereite. Bei Eintritt in eine Pflegeausbildung
auf Sekundarstufe II oder Tertiärstufe werde dieses schweizweit anerkannte Zertifikat
als bereits erbrachte Bildungsleistung anerkannt. Einige SRK-Kantonalverbände würden
zudem Spezialkurse für interessierte Migrantinnen und Migranten anbieten. Nicht
zuletzt habe der Bundesrat Ende 2014 einen Aktionsplan Pflege verabschiedet, mit
welchem eine Verbesserung der Vereinbarkeit von Angehörigenpflege und
Erwerbstätigkeit angestrebt werde. Bundesrat Johann Schneider-Ammann führte Ende
September 2018 im Nationalrat aus, dass dieser Aktionsplan in Umsetzung sei und sich
ein Bundesgesetz derzeit in der Vernehmlassung befinde. Aus diesen Gründen, befand
der Bundesrat, sei die Motion abzulehnen. Der Nationalrat zeigte sich von der
bundesrätlichen Argumentation allerdings wenig überzeugt und nahm die Motion mit
137 zu 43 Stimmen (2 Enthaltungen) an. 1

MOTION
DATUM: 26.09.2018
SAMUEL BERNET

Im Herbst 2019 befasste sich der Ständerat mit der Motion Page (svp, FR) über die
Weiterbildung von Personen, die sich um Betagte und Menschen mit Behinderungen
kümmern.  Die WBK-SR hatte sich sehr knapp für die Annahme der Motion
ausgesprochen. Im Ständerat war klar, dass die Betreuung und Pflege behinderter oder
betagter Menschen – oft durch enge Familienangehörige durchgeführt – sehr wichtig
und wertvoll sei und eine riesige Entlastung für das Gesundheitssystem darstelle. Für
die Kommissionsmehrheit führte Olivier Français (fdp, VD) aus, dass eine strukturierte
und angemessene Ausbildung für die betroffenen Personen notwendig sei, da diese oft
beispielsweise nicht genau wüssten, welche Handgriffe sie ausführen müssten. Anne
Seydoux-Christe (cvp, JU) argumentierte des Weiteren, dass es auch oft um komplexe
Koordinationsaufgaben gehe, die viele Personen leisten müssten. Es sei notwendig, sich
um diese Familien zu kümmern und niederschwellige Ausbildungsgänge anzubieten, die
ihren ganz spezifischen Bedürfnissen Rechnung tragen würden.
Für die Kommissionsminderheit führte Brigitte Häberli-Koller (cvp, TG) aus, dass es
bereits heute die Möglichkeit gebe, sich die informell erworbenen Kompetenzen und
Erfahrungen bei einer Ausbildung anrechnen zu lassen. Betreuende und pflegende
Personen könnten beispielsweise die erworbenen Kompetenzen validieren lassen, eine
verkürzte berufliche Grundausbildung absolvieren und Gesuche zur Dispensation von
Bildungsleistungen in formalen Bildungsgängen (z.B. Praktikum) stellen. Zudem habe der
Bundesrat 2014 den Aktionsplan zur Unterstützung und zur Entlastung von pflegenden
Angehörigen verabschiedet, der diese Anliegen ebenfalls unterstütze, so Häberli-Koller.
Bildungsminister Parmelin fügte an, dass der Gesundheitssektor stark reguliert sei;
sobald es eine formale Ausbildung für die pflegenden Personen gebe, bestehe die
Gefahr, dass diese für obligatorisch erklärt werde, so dass die betroffenen Menschen zu
Hause nur noch dann betreut werden könnten, wenn mindestens ein Familienmitglied
eine solche Ausbildung absolviert habe. Dieser Entwicklung solle nicht Vorschub
geleistet werden, so Parmelin. Schliesslich sei zu beachten, dass der Bundesrat bereits

MOTION
DATUM: 24.09.2019
BERNADETTE FLÜCKIGER
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ein Förderprogramm für Angebote zur Entlastung der pflegenden Angehörigen lanciert
habe. 
Die Mehrheit des Ständerates folgte der Linie des Bundesrates und der
Kommissionsminderheit und lehnte die Motion mit 16 zu 17 Stimmen knapp ab. 2

1) AB NR, 2018, S. 1628 f.
2) AB SR, 2019, S. 879 ff.; Medienmitteilung WBK-SR vom 5.7.19
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